
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1957/5/29 7Ob243/57,
4Ob340/62, 4Ob106/06a

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.05.1957

Norm

ZPO §519 Z3 D

ZPO §527 Abs2 B5

Rechtssatz

Die nach dem Gesetz unzulässig Anfechtung eines ohne Rechtskraftvorbehalt ergangenen (echten)

Aufhebungsbeschlusses wird auch dadurch nicht möglich, dass die zweite Instanz in den Gründen ihrer Entscheidung

den Rekurs ohne Rechtskraftvorbehalt für zulässig erachtet.

Entscheidungstexte

7 Ob 243/57

Entscheidungstext OGH 29.05.1957 7 Ob 243/57

4 Ob 340/62

Entscheidungstext OGH 06.11.1962 4 Ob 340/62

Veröff: EvBl 1963/285 S 401 = ÖBl 1963,115

4 Ob 106/06a

Entscheidungstext OGH 12.07.2006 4 Ob 106/06a

Auch; Beisatz: Dies gilt gemäß §§ 78, 402 Abs 4 EO auch im Sicherungsverfahren. Die Zulassung des Rekurses

steht im Ermessen der zweiten Instanz. Den Parteien ist jedweder Einfluss auf die Lösung der Zulassungsfrage

entzogen. Infolge dessen sind die Gründe, derentwegen ein Anspruch über die Zulässigkeit des Rekurses an den

Obersten Gerichtshof unterblieb, belanglos. (T1)
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